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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO Wr §101 Abs1;

BauO Wr §101 Abs3;

BauRallg;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Ausführungen dazu, dass es sich bei einer Glaswand in einer Feuermauer, nicht um eine "Ö>nung in der Feuermauer"

handelt, die ohne Zustimmung des Nachbarn unzulässig wäre, weshalb diesbezüglich § 101 Abs. 3 Wr BauO nicht

einschlägig ist.Ausführungen dazu, dass es sich bei einer Glaswand in einer Feuermauer, nicht um eine "Ö>nung in der

Feuermauer" handelt, die ohne Zustimmung des Nachbarn unzulässig wäre, weshalb diesbezüglich Paragraph 101,

Absatz 3, Wr BauO nicht einschlägig ist.
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Nachbarrecht Nachbar Anrainer Grundnachbar Diverses BauRallg5/2 Baurecht Nachbar
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